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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Bolte/05/12/6846)

Gestaltungssatzung "An der Strandpromenade Nord"
hier: Beratungen zum Entwurf

Beschlüsse:
18.09.2012 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 

Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Das Planungsbüro BAB stellt die Gestaltungssatzung vor. Insbesondere die Gliederung und 
die einzelnen tatsächlichen Festsetzungen. 
Seitens des Bauausschusses wird intensiv diskutiert. 
Die Gestaltungssatzung soll zum Thematik: Solaranlagen, Außentreppen, glänzenden 
Dachziegeln und einiges mehr, angepasst werden. Das Planungsbüro wird diese Punkte in 
die Satzung einarbeiten und zur nächsten Bauausschusssitzung vorstellen.

zurückgestellt

23.10.2012 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Beschluss:
Der Bauausschuss empfiehlt folgenden Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Erlass der Gestaltungssatzung für 
das Gebiet „An der Strandpromenade-Nord“ gemäß dem beigefügten Entwurf vom 
05.10.2012.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .9
Zustimmung: .9
Ablehnung: .0
Enthaltung: .0

13.12.2012 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

 
 


